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1 Aufgabenstellung

Für die Stadt Hildesheim soll ein umfassendes Parkraumkonzept zur Opti-
mierung der vorhandenen Parkinfrastruktur und zur strategischen Steuerung
der Parkraumnutzung erstellt werden. Ziel ist es, eine nachhaltige und be-
darfsgerechte Lösung für den ruhenden Verkehr zu entwickeln, die sowohl
den Bedürfnissen der Anwohnenden, den Besucherinnen und Besuchern der
Innenstadt sowie den Beschäftigten und Gewerbetreibenden gerecht wird.

Im Rahmen dieser Untersuchung wird eine detaillierte Bestandsaufnahme
und Analyse des Parkraumangebots und der Parkraumnachfrage durchge-
führt. Hierbei werden insbesondere die Gebiets- und Nutzungsstrukturen,
die vorhandenen Stellplatzkapazitäten sowie die tatsächlichen Belegungs-
grade erfasst und ausgewertet. Ergänzend erfolgt eine Bewertung beste-
hender Parkraumkonzepte sowie eine Analyse der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen. Darauf aufbauend wird ein Maßnahmenkonzept entwickelt, das
Bewirtschaftungsstrategien und Regelungen zum Bewohnerparken um-
fasst. Besondere Berücksichtigung finden hierbei sensible Bereiche wie die
Innenstadt sowie die Wohnquartiere.

Die Einbindung der Öffentlichkeit spielt eine zentrale Rolle in diesem Pro-
zess. Durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen und Beteiligungsformate
soll sichergestellt werden, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bürger ak-
tiv in die Planungen einbezogen werden.

Dieses Parkraumkonzept soll als Grundlage für zukünftige verkehrspoliti-
sche Entscheidungen der Stadt Hildesheim dienen und eine nachhaltige, ef-
fiziente und zukunftsorientierte Entwicklung des ruhenden Verkehrs ermög-
lichen.
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2 Ausgangssituation

In der Hildesheimer Innenstadt und den angrenzenden Quartieren ist die der-
zeitige Parkraumsituation geprägt von einer Vielzahl von Herausforderun-
gen. Teilweise hoher Parkdruck und das vermehrte Auftreten von Falsch-
parken verschärfen die Konkurrenz zwischen verschiedenen Nutzergruppen
wie Beschäftigten, Bewohnenden, Kundinnen und Kunden, Touristinnen
und Touristen sowie Lieferverkehre um die begrenzten Parkmöglichkeiten.
Zusätzlich stehen durch das große Angebot für den ruhenden Verkehr für
die Nahmobilität zu wenig Flächen zur Verfügung.

Diese konkurrierenden Ansprüche führen zu Konflikten und einer weiteren
Einschränkung der Zugänglichkeit und Funktionalität der verfügbaren Infra-
struktur. Eine nachhaltige Lösung ist erforderlich, um die Verfügbarkeit so-
wie die Effizienz der Parkraumnutzung zu verbessern.

Abb. 1 Beispiele Konfliktbereiche (Gehwegparken, konkurrierende Nut-
zungen)
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3 Bestandserfassung

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich über den Bereich der Kernstadt mit
den Stadteilen Moritzberg im Westen, der Oststadt im östlichen Bereich,
der Stadtmitte bis zu den Gleisanlagen im Norden sowie der Neustadt und
der Altstadt im Süden. Im Untersuchungsgebiet wurden sämtliche vorhan-
denen Parkstände im öffentlichen Straßenraum sowie auf öffentlichen Park-
plätzen systematisch erfasst (vgl. Abb. 2). Dabei erfolgte eine klare Diffe-
renzierung zwischen öffentlichen Parkständen sowie öffentlich zugängli-
chen und privaten Stellplätzen. Stellplätze auf privaten Flächen, wie bei-
spielsweise in Hinterhöfen, wurden nicht in die Erhebung einbezogen.

Abb. 2 Untersuchungsgebiet im Stadtgebiet Hildesheim

Die Straßenraumsituation sowie die vorhandene Parkraumbeschilderung
wurden anhand von Fotos umfassend dokumentiert. Die Parkstände wurden
entsprechend ihrer Angebotsart, Bewirtschaftung und Aufstellart in ein-
zelne Abschnitte unterteilt.
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Abb. 3 Beispiele Bewirtschaftungsformen

Sämtliche erhobenen Daten wurden strukturiert in einer Geodatenbank ge-
speichert. Somit können die Parkstandabschnitte georeferenziert in Über-
sichtskarten dargestellt werden und die Daten für weitere Analysen, wie die
Auslastungs- und Parkdauererhebung, verwendet werden (vgl. Abb. 4).

Abb. 4 Auszug Bestandsdatenbank

3.1 Parkraumangebot

Im öffentlichen Straßenraum des Untersuchungsgebiets wurden insgesamt
etwa 9.400 Stellplätze bzw. Parkstände erfasst. Diese teilen sich wie folgt
auf (vgl. Abb. 5):

- Rund 7.700 Parkstände stehen als öffentliche Parkmöglichkeiten zur
Verfügung,

- etwa 1.200 Stellplätze sind öffentlich zugänglich
- und ungefähr 500 Stellplätze befinden sich auf privaten Flächen.

Ergänzend dazu werden im Untersuchungsgebiet etwa 2.700 Stellplätze in
verschiedenen Parkierungsanlagen angeboten (vgl. Abb. 6). Insgesamt
ergibt sich somit ein Gesamtangebot von rund 12.100 Stellplätzen bzw.
Parkständen im Untersuchungsgebiet.
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Abb. 5 Parkraumangebot im Straßenraum

Abb. 6 Stellplatzangebot Parkierungsanlagen (Daten: Stadt Hildesheim)

Parkierungsanlage Angebot Dauervermietung aktuelles Angebot

Parkgarage Andreaspassage 303 163 140

Parkgarage Cityparkdeck 135 135

Parkgarage Markt 128 14 114

Parkgarage Ratsbauhof 394 185 209

Parkgarage Sparkasse 193 25 168

Parkanlagen St. Bernward Krankenhaus 226 226

Parkplatz Altstädter Stobenstraße 39 39

Parkplatz Kantorgasse 46 15 31

Parkplatz Küsthardtstraße 36 36

Parkplatz Museum 59 59

Parkplatz Palandtweg 65 65

Parkplatz Rose 459 27 432

Parkplatz Wasserparadies 67 67

Parkhaus Stammelbach 270 k.A. 270

Parkhaus Galeria Kaufhof 347 k.A. 347

Arneken Galerie 400 k.A. 400

2.738
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3.2 Bewirtschaftungsformen

Die Stadt Hildesheim hat 2011 für die Innenstadt und weitere Teilbereiche
der Altstadt und Neustadt sowie einen Bereich im Stadtteil Moritzberg eine
Parkraumbewirtschaftung eingeführt. Ein Großteil der Parkstände im Unter-
suchungsgebiet (etwa 83 %) wird nicht bewirtschaftet. Hier können über
den gesamten Tag Fahrzeuge kostenfrei abgestellt werden. Der Anteil an
Parkständen in den monetär bewirtschafteten Bereichen liegt bei etwa 13
%. Die restlichen Parkstände (etwa 4 %) werden mit einer Parkscheibenre-
gelung bewirtschaftet (vgl. Abb. 7).

Abb. 7 Bereiche mit einer Parkraumbewirtschaftung

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Bereiche im öffentlichen Straßenraum, in
denen eingeschränkte oder absolute Haltverbote mit unterschiedlichen zeit-
lichen Einschränkungen eingerichtet sind (vgl. Abb. 8).
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Abb. 8 Bereiche mit Haltverboten

In Hildesheim gibt es spezielle Bewohnerparkzonen, in denen Anwohnende
mit einem gültigen Bewohnerparkausweis parken dürfen. Diese Parkaus-
weise können von Bewohnenden der Parkzonen A bis G beantragt werden,
sofern sie keinen privaten Stellplatz besitzen. Daneben sind Parkstände für
mobilitätseingeschränkte Personen als weitere Sonderbewirtschaftung im
gesamten Untersuchungsgebiet eingerichtet. Generell müssen diese Park-
stände für mobilitätseingeschränkte Personen barrierefrei und gut erreichbar
sein.

Abb. 9 Beispiele Bewohnerparkregelungen

Bei etwa 1.700 Parkständen darf aktuell ganz bzw. halb auf dem Gehweg
geparkt werden. In dicht besiedelten Bereichen wird jedoch auch das illegale
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Gehwegparken toleriert. Grundsätzlich kann Gehwegparken Parkmöglich-
keiten bieten, wo sonst keine vorhanden wären. Gehwegparken schränkt
jedoch den Platz für Zufußgehende ein, insbesondere für Menschen mit Kin-
derwagen, Rollstühlen oder Sehbehinderungen, und kann deren Sicherheit
gefährden.

Abb. 10 Beispiele Gehwegparken

Insgesamt gibt es im Untersuchungsgebiet über 60 unterschiedliche Bewirt-
schaftungsformen. Neben grundsätzlichen Differenzierungen zwischen
Haltverboten, Parkschein- bzw. Parkscheibenregelungen sowie Parkstände
für Mobilitätseingeschränkte gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Rege-
lungen für die Parkdauern und Geltungszeiträume. Viele dieser Regelung
sind über die Jahre unabhängig voneinander gewachsen und spiegeln eher
eine lokal begrenzte Notwendigkeit einer Regelung wider , wie z.B. das Frei-
halten von Flächen für den Lieferverkehr oder Zufahrten von Gewerbeflä-
chen für den Schwerverkehr.

Abb. 11 Bewirtschaftungsformen
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3.3 Parkleitwegweisung

Neben der Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums gibt es ein ergän-
zendes Angebot in verschiedenen Parkierungsanlagen im Untersuchungsge-
biet. Diese werden durch eine Parkleitwegweisung auf den Hauptzufahrts-
wegen in die Innenstadt ausgewiesen. An etwa 65 Standorten sind die Par-
kierungsanlagen durch eine größtenteils statische Wegweisung beschildert.
Im Nahbereich sind die Anlagen mit einer „frei/besetzt“-Anzeige ausgestat-
tet (vgl. Abb. 12). Eine Überarbeitung des Parkleitsystems ist angedacht
und wird aus verkehrsplanerischer Sicht auch empfohlen.

Abb. 12 Parkleitwegweisung



Hildesheim – Parkraumkonzept 10

4 Parkraumerhebung

Im Rahmen der Entwicklung eines Parkraumkonzeptes ist die Erhebung der
Parkraumauslastung und Parkdauer von zentraler Bedeutung. Die erfassten
Daten ermöglichen es, die aktuelle Nutzungssituation zu analysieren und
Entscheidungen zur Optimierung der Parkraumbewirtschaftung zu treffen.
Ziel ist es, durch eine effiziente Nutzung der vorhandenen Parkflächen den
Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit zu verbessern, die Umweltbelas-
tung zu reduzieren, den Parksuchverkehr zu minimieren und die Anwohnen-
den zu schützen.

Die Erhebung der Parkraumauslastung zeigt, wie stark die vorhandenen
Parkflächen zu verschiedenen Tageszeiten an einem Normalwerktag genutzt
werden. Dies hilft dabei, Spitzenzeiten zu identifizieren und Bereiche mit
besonders hoher oder niedriger Auslastung zu erkennen. Die Parkdauerer-
hebung gibt Aufschluss darüber, wie lange Fahrzeuge durchschnittlich auf
den Parkflächen verweilen.

Basierend auf den erhobenen Daten werden Strategien zur Verbesserung
der Parkraumsituation entwickelt. Dies kann die Einführung von zeitlich be-
grenzten Parkzonen, die Anpassung der Parkgebühren oder die Schaffung
neuer Parkmöglichkeiten umfassen. Durch eine Parkraumbewirtschaftung
können Parksuchverkehre reduziert werden. Dies führt zu einer Verringe-
rung des Verkehrsaufkommens und der damit verbundenen Umweltbelas-
tungen.

4.1 Erhebungsmethodik

Die Erhebungen der Auslastung und der Parkdauer im öffentlichen Straßen-
raum wurden im Mai/ Juni 2022 im gesamten Untersuchungsgebiet durch-
geführt. Grundlage für die Methodik sind die Empfehlungen für Verkehrser-
hebungen (EVE)1. Als Erhebungstage wurden in diesem Zeitraum Dienstage
sowie Donnerstage als Normalwerktage außerhalb von Ferien oder Wochen
mit Feiertagen definiert. In insgesamt 48 Rundgängen wurden zwischen 6
und 22 Uhr im 2-Stunden-Intervall die abgestellten Fahrzeuge erfasst und
über die Aufnahme von Teilen der Kennzeichen die Parkdauern ermittelt
(vgl. Abb. 13).

1 Empfehlungen für Verkehrserhebungen (EVE), Forschungsgruppe für Straßen-
und Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe 2012
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Abb. 13 Erhebungsrundgänge im Untersuchungsgebiet

4.2 Auslastungserhebung

Zur Auswertung der Parkraumauslastung wird (für jeden Abschnitt) in jedem
Erhebungszeitraum die Zahl der belegten Parkstände durch die zur Verfü-
gung stehenden Parkstände dividiert. Dieser Quotient ergibt die Auslastung
eines Abschnitts in Prozent:

[%] ݃݊ݑݐݏ݈ܽݏݑܣ =
݉ݑܽݎݐ݅݁ݖݏ݃݊ݑℎܾ݁ݎܧ ݉݅ ä݊݀݁ݐݏ݇ݎܽܲ ݁ݐ݈ܾ݃݁݁

ݐݐℎ݊݅ܿݏܾܣ ݉݅ ݐ݋ܾ݁݃݊ܣ ݏ݁ݎüܾ݂݃ܽݎ݁ݒ
.

Um eine Aussage über einen längeren Zeitraum treffen zu können, lässt sich
der arithmetische Mittelwert der Auslastungen der betreffenden Erhebungs-
zeiträume bilden. So ergibt sich die „mittlere Auslastung“ über den kom-
pletten Tag hinweg als Mittelwert der Auslastungen jedes Erhebungszeit-
raums.

Nach den Empfehlungen für Verkehrserhebungen (EVE)2 wird der Parkdruck
als hoch eingeschätzt, wenn die Auslastung mindestens 80 % beträgt, und
als sehr hoch, wenn die Auslastung oberhalb von 90 % liegt (vgl. Abb. 14).

Ab einer Auslastung von etwa 85 bis 90 % wird von einer Vollauslastung
ausgegangen. Hier kommt es zu erhöhtem Parksuchverkehr. Bei

2  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V., Arbeits-
gruppe Verkehrsplanung: EVE – Empfehlungen für Verkehrserhebungen,
Ausgabe 2012
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ungünstigem Parkverhalten in Bereichen ohne markierte Parkstände ist es
zudem eventuell nicht möglich, vereinzelt noch verfügbare Parkstände zu
benutzen.

Abb. 14 Auslastungskategorien nach EVE 20122

Die Überprüfung der Voraussetzung eines „erheblichen allgemeinen Park-
drucks“ für das Bewohnerparken erfolgt durch diese Analyse der Auslas-
tungserhebung. Dabei wird ein hoher oder sehr hoher Parkdruck als „erheb-
lich“ eingestuft.

4.3 Nutzergruppen

Das gewählte Intervall von 2 Stunden je Rundgang erlaubt neben der quan-
titativen Auswertung der Stellplatznachfrage auch eine gewisse Zuordnung
zu Nutzergruppen, z. B.

- Einkaufen,
- Gewerbliche Erledigungen,
- Arbeiten (Teil-/Vollzeitbeschäftigte),
- Besuchende und
- Bewohnende.

Anhand der ermittelten Parkdauern können Rückschlüsse auf die vorhande-
nen Nutzergruppen getroffen werden (vgl. Abb. 15). Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die Nutzergruppen sich nicht eindeutig abgrenzen lassen und
es sich somit vielmehr um Indizien für die Zuordnung zu Nutzergruppen han-
delt. Anhand der ermittelten Parkdauern lässt sich feststellen, inwiefern sich
die Parkraumnachfrage der einzelnen Nutzergruppen in den untersuchten
Bereichen überlagert.

<60 %
kein

Parkdruck
60–70 %
geringer

Parkdruck

70–80 %
mittlerer

Parkdruck

80–90 %
hoher

Parkdruck

>90 %
sehr hoher
Parkdruck
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Abb. 15 Einteilung der Nutzergruppen in Abhängigkeit von der Parkdauer

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die Verweildauer zum Ein-
kaufen kürzer als zwei Stunden ist. Besucherverkehre und gewerbliche Ver-
kehre haben überwiegend eine Verweildauer zwischen einer Stunde und bis
zu vier Stunden. Die Parkdauer von Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten liegt
tendenziell bei etwa vier bis sechs Stunden bzw. etwa sechs bis über acht
Stunden. Da Bewohnende zumeist über Nacht ihren Pkw abstellen, liegt die
Parkdauer hier bei deutlich über acht Stunden. Anhand der Erhebungsme-
thodik wurden alle Fahrzeuge, die um 6 Uhr und später sowie um 22 Uhr
und früher erfasst wurden, als Bewohnerparken definiert.

4.4 Quartiersbildung

Als Planungseinheit und zur Datenvisualisierung in einer höheren Detail-
schärfe werden üblicherweise Quartiere gebildet. Ein Quartier stellt ein über-
schaubares Gebiet dar, das in der Regel auf der Grundlage von geografi-
schen Abgrenzungen definiert wird. Hierfür werden natürliche oder künstli-
che Barrieren wie klassifizierte Straßen, Gewässer oder Eisenbahnstrecken
verwendet. Oftmals orientieren sich Quartiere auch an historischen oder
sozioökonomischen Gegebenheiten, wie zum Beispiel der Abgrenzung von
Gemeinde- oder Stadtteilen sowie zusammenhängenden städtebaulichen
Strukturen. Neben diesen natürlichen Grenzen ist auch eine maximale Aus-
dehnung von 1.000 m zu beachten, da dies im Rahmen der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) als zu-
mutbare Entfernung für Parkmöglichkeiten gilt und daher für die potenzielle
Einrichtung von Bewohnerparkzonen relevant ist.

Für ein Quartier lassen sich häufig die überwiegenden städtebaulichen Nut-
zungen beschreiben und die typischen Nutzergruppen durch verschiedene
Verkehre charakterisieren. Bei der Einteilung des Untersuchungsgebiets in
Quartiere ist es nicht immer zu vermeiden, dass Quartiersgrenzen scheinbar
willkürlich verlaufen. Andererseits bietet die Verwendung von Quartieren
einige Vorteile. So ist es häufig nicht sinnvoll, jeden belegten oder freien
Parkstand einzeln zu betrachten, sondern für ein Quartier insgesamt z. B.
zu analysieren, wie hoch die freie Kapazität ist oder was die verkehrlichen
Anforderungen und Bedürfnisse sind. Zudem werden unsauber Parkende



Hildesheim – Parkraumkonzept 14

(Abstellen von Fahrzeugen über mehrere Parkstände) sowie Falschparkende
(Schaffung eines „neuen“ illegalen Parkstands) besser berücksichtigt und
auch vereinzelt auftretende lokale Verlagerungs- oder Verdrängungseffekte
durch temporäre Baustellen ausgeglichen. Auf diese Weise wurde das Un-
tersuchungsgebiet in 11 Quartiere unterteilt (vgl. Abb. 16), die im Folgen-
den näher erläutert werden.

Abb. 16 Quartierseinteilung

4.5 Nacherhebung 2023

Bei der Auswertung der Daten der Parkraumerhebung fielen einige Teilbe-
reiche bzw. Straßenzüge durch unerwartet geringe Auslastungszahlen auf.
Es gibt mehrere mögliche Gründe, warum die Verkehrs- und Parkzahlen im
Jahr 2022 niedriger ausgefallen sein könnten als in den Jahren davor:
- Die COVID-19-Pandemie hatte weiterhin Auswirkungen auf das Ver-

kehrsaufkommen. Viele Menschen arbeiteten noch von zu Hause aus,
und es gab weniger Veranstaltungen.

- Die Pandemie hat das Mobilitätsverhalten stark verändert. Menschen
nutzten vermehrt alternative Verkehrsmittel wie Fahrräder oder gingen
zu Fuß, was zu einer geringeren Nutzung von Autos und damit zu we-
niger Parkraumbedarf führte.

- Die Einführung des 9-Euro-Tickets in den Sommermonaten 2022 auf
Grund der sogenannten Energiekrise.
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- Die wirtschaftliche Unsicherheit und die steigenden Kosten (z.B. für
Treibstoff) könnten dazu geführt haben, dass weniger Menschen mit
dem Auto pendelten und somit ihr Fahrzeug in den betroffenen Quartie-
ren abgestellt haben.

-
Diese Faktoren könnten zusammen dazu beigetragen haben, dass die Park-
zahlen im Jahr 2022 niedriger waren. In Abstimmung mit der Stadt Hildes-
heim wurden Teilbereiche in der Oststadt rund um die Steingrube im Juni
2023 erneut erhoben. Die Auswahl dieser Teilbereiche wurden auch auf
Grund einer bestehenden Großbaustelle im Jahr 2022 getroffen, durch den
ein Teil der Parkstände damals zum Parken nicht zur Verfügung stand. Die
Ergebnisse der Erhebungen aus den Jahren 2022 und 2023 werden im
nächsten Kapitel näher beschrieben.

4.6 Ergebnisse der Erhebungen

Die Ergebnisse der Auslastungserhebungen wurden abschnittsweise ausge-
wertet. Dabei wurde eine Unterscheidung zwischen legal und illegal abge-
stellten Fahrzeugen vorgenommen. Legal abgestellte Fahrzeuge sind solche,
die in Übereinstimmung mit den geltenden Parkvorschriften und -regelungen
geparkt wurden. Dies umfasst beispielsweise Fahrzeuge, die in ausgewie-
senen Parkzonen oder auf markierten Parkplätzen abgestellt wurden.

Illegal abgestellte Fahrzeuge hingegen sind solche, die gegen allgemeine
Verkehrsregeln verstoßen, wie das Parken in nicht dafür vorgesehenen Be-
reichen, das Blockieren von Einfahrten und Gehwegen oder das Parken in
Bereichen mit Haltverbot. Eine Überprüfung von Falschparken, wie z.B. das
Überschreiten der Höchstparkdauern oder das Parken ohne Ausweis auf
Parkständen für mobilitätseingeschränkte Personen wurde nicht durchge-
führt.

Aus den einzelnen Auslastungswerten je Rundgang (6 bis 22 Uhr) wurde
die mittlere Auslastung für jeden Abschnitt berechnet (vgl. Abb. 17).
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Abb. 17 Mittlere Auslastung je Abschnitt am Beispiel Steingrube

Wie in Kapitel 4.4 beschrieben, wurden die Daten je Abschnitt zu einem
sinnvollen Quartier zusammengefasst. Analog wurden auch die Daten der
Parkdauern für die jeweiligen Quartiere berechnet. Im Folgenden werden die
einzelnen Quartiere und die Zusammenfassung der Erhebungsergebnisse be-
schrieben.

Quartier: Oststadt Nord

Das Quartier „Oststadt Nord“ erstreckt sich zwischen dem Kennedydamm
im Westen, den Gleisanlagen im Norden und Osten sowie der Einumer
Straße im Süden. Es ist überwiegend durch eine dichte Wohnbebauung ge-
prägt. Im nördlichen Bereich liegen noch einige kleinere Gewerbebetriebe.

Das Quartier wird überwiegend nicht bewirtschaftet bis auf einige Ab-
schnitte in der Einumer Straße, wo eine Parkscheibenregelung gilt. In eini-
gen Bereichen ist das Parken durch Haltverbote zeitweise oder vollständig
untersagt. Die durchschnittliche Auslastung liegt hier bei etwa 76 %
(vgl. Abb. 18). Das entspricht einem mittleren Parkdruck (vgl. Abb. 14). Die
Analyse der Parkdauererhebungen zeigt eine deutlich ausgeprägte Nutzung
von Bewohnende. Mittel- bzw. Langzeitparken ist nur sehr gering ausge-
prägt, so dass Nutzergruppenkonflikte nur sehr selten auftreten.
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Der Handlungsbedarf für das Quartier wird als mittel eingestuft. In Kombi-
nation mit der Gesamtbetrachtung der Oststadt wird er als sehr hoch ein-
gestuft (s.u.).

Quartier: Oststadt

Das Quartier „Oststadt“ erstreckt sich zwischen Zingel im Westen, den
Gleisanlagen im Osten, der Einumer Straße im Norden sowie der Goslar-
schen Straße im Süden. Es ist überwiegend durch eine dichte Wohnbebau-
ung geprägt. Zudem gibt es mit dem Scharnhorstgymnasium und der Elisa-
bethschule sowie dem Theater und dem Filmpalast mehrere Bildungs- und
Kultureinrichtungen. Daneben sind auch viele kleine Dienstleistungsunter-
nehmen im Quartier angesiedelt.

Das Quartier wird überwiegend nicht bewirtschaftet bis auf einige Ab-
schnitte in der Einumer Straße und am Zingel, wo eine Parkscheiben- bzw.
Parkscheinregelung gilt. In einigen Bereichen ist das Parken durch Haltver-
bote zeitweise oder vollständig untersagt. Die durchschnittliche Auslastung
liegt hier bei etwa 85 % (vgl. Abb. 18). Das entspricht einem hohen Park-
druck (vgl. Abb. 14). Die Analyse der Parkdauererhebungen zeigt eine deut-
lich ausgeprägte Nutzung von durch Bewohnende. Mittel- bzw. Langzeit-
parken ist nur gering ausgeprägt, so dass Nutzergruppenkonflikte nur sehr
selten auftreten.

Der Handlungsbedarf für das Quartier wird als sehr hoch eingestuft, da ne-
ben dem hohen Parkdruck auch mit einem hohen Parksucherkehr zu rechnen
ist, um die letzten freien Parkstände zu finden.

Quartier: Neustadt/ Oststadt Süd

Das Quartier „Neustadt/ Oststadt Süd“ erstreckt sich zwischen der Wollen-
weberstraße im Westen, den Gleisanlagen im Osten, der Goslarschen
Straße im Norden sowie dem Kehrwiederwall im Süden. Es ist überwiegend
durch eine dichte Wohnbebauung geprägt. Im Osten liegt der Bahnhof Hil-
desheim Ost und zwei Nahversorger. Im westlichen Bereich liegt das Goe-
thegymnasium sowie der Neustädter Markt. Daneben sind auch viele kleine
Dienstleistungsunternehmen im Quartier angesiedelt.

Das Quartier wird überwiegend nicht bewirtschaftet bis auf einige Ab-
schnitte im Umfeld des Neustädter Marktes, wo eine Parkscheinregelung
gilt. In einigen Bereichen ist das Parken durch Haltverbote zeitweise oder
vollständig untersagt. Die durchschnittliche Auslastung liegt hier bei etwa
85 % (vgl. Abb. 18). Das entspricht einem hohen Parkdruck (vgl. Abb. 14).
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Die Analyse der Parkdauererhebungen zeigt eine deutlich ausgeprägte Nut-
zung durch Bewohnende. Das Kurzzeitparken liegt mit etwa 28 % an zwei-
ter Stelle. Mittel- bzw. Langzeitparken ist nur gering ausgeprägt, so dass
Nutzergruppenkonflikte eher selten auftreten.

Der Handlungsbedarf für das Quartier wird als sehr hoch eingestuft, da ne-
ben dem hohen Parkdruck auch mit einem hohen Parksuchverkehr zu rech-
nen ist, um die letzten freien Parkstände zu finden.

Quartier: Weinbergviertel

Das Quartier „Weinbergviertel“ erstreckt sich zwischen der Straße Wein-
berg im Westen, der Straße Immengarten im Osten, dem Kehrwiederwall
im Norden sowie der Struckmannstraße im Süden. Im Norden und Osten
liegt der Campus der HAWK sowie die Grundschule Hohnsen. Der übrige
Teil des Quartiers ist ein Wohngebiet, dass überwiegend durch Stadtvillen
geprägt wird.

Das Quartier wird überwiegend nicht bewirtschaftet. In einigen Bereichen
ist das Parken durch Haltverbote zeitweise oder vollständig untersagt. Die
durchschnittliche Auslastung liegt hier bei etwa 74 % (vgl. Abb. 18). Das
entspricht einem mittleren Parkdruck (vgl. Abb. 14). Die Analyse der Park-
dauererhebungen zeigt, dass die Gruppe der Anwohnenden etwa die Hälfte
ausmacht. Das Kurzzeitparken liegt mit etwa 22 % an zweiter Stelle. Das
Mittel- bzw. Langzeitparken ist stärker ausgeprägt und kann auf die Berufs-
und Ausbildungsverkehre der Hochschule zurückgeführt werden.

Der Handlungsbedarf für das Quartier wird als mittel eingestuft. Mögliche
Bewirtschaftungskonzepte sollten in Verbindung mit dem Nachbarquartier
„Neustadt/ Oststadt Süd“ betrachtet werden.

Quartier: Innenstadt Nord

Das Quartier „Innenstadt Nord“ erstreckt sich zwischen der Marie-Wagen-
knecht-Straße im Westen, dem Kennedydamm im Osten, den Gleisanlagen
im Norden sowie der Kaiserstraße im Süden. Es ist überwiegend durch den
Einzelhandels- und Geschäftsbereich geprägt. Im Norden liegt der Haupt-
bahnhof Hildesheim, im Osten der Marienfriedhof.
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Das Quartier wird überwiegend mit einer Parkscheinregelung bewirtschaf-
tet. In einigen Bereichen ist das Parken durch Haltverbote zeitweise oder
vollständig untersagt. Im Bereich des Marienfriedhofs gilt frei Parken. Die
durchschnittliche Auslastung liegt hier bei etwa 73 % (vgl. Abb. 18). Das
entspricht einem mittleren Parkdruck (vgl. Abb. 14). Die Analyse der Park-
dauererhebungen zeigt eine deutlich ausgeprägte Nutzung von Kurzzeitpar-
ken. Etwa 32 % entfällt auf Bewohnende.

Der Handlungsbedarf für das Quartier wird in Kombination mit der Gesamt-
betrachtung der Innenstadt als hoch eingestuft (s.u.).

Quartier: Innenstadt

Das Quartier „Innenstadt“ erstreckt sich zwischen der Kardinal-Bertram-
Straße im Westen, dem Kennedydamm/ Zingel im Osten, der Kaiserstraße
im Norden sowie der Schuhstraße im Süden. Es ist überwiegend durch den
Einzelhandels- und Geschäftsbereich geprägt. Zudem ist die Altstadt durch
ihre historischen Bauten vom Tourismus geprägt.

Das Quartier wird überwiegend mit einer Parkscheinregelung bewirtschaf-
tet. In einigen Bereichen gilt heute schon eine Bewohnerparkbewirtschaf-
tung. In weiteren Bereichen ist das Parken durch Haltverbote zeitweise oder
vollständig untersagt. Die durchschnittliche Auslastung liegt hier bei
etwa 81 % (vgl. Abb. 18). Das entspricht einem hohen Parkdruck (vgl.
Abb. 14). Die Analyse der Parkdauererhebungen zeigt eine deutlich ausge-
prägte Nutzung von Kurzzeitparken. Etwa 25 % entfällt auf Bewohnende.

Der Handlungsbedarf für das Quartier wird in Kombination mit der Gesamt-
betrachtung der Innenstadt als hoch eingestuft.

Quartier: Domviertel

Das Quartier „Domviertel“ erstreckt sich zwischen Kalenberger Graben im
Westen und Süden, der Wollenweberstraße im Osten sowie der Schuh-
straße im Norden. Im Übergang zur Innenstadt im Norden ist es durch Ein-
zelhandels- und Geschäftseinrichtungen geprägt. Als Teil der Altstadt mit
dem Hildesheimer Dom und weiteren historischen Bauten ist das Quartier
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auch für den Tourismus wichtig. Neben mehreren Schulen liegt im Süden
das St. Bernward Krankenhaus.

Auf Grund der teilweise engen Straßenräume der historischen Altstadt ist
in vielen Bereichen das Parken durch Haltverbote zeitweise oder vollständig
untersagt. Vereinzelte Abschnitte sind mit einer Parkscheinregelung bewirt-
schaftet. In einigen Bereichen gilt heute schon eine Bewohnerparkbewirt-
schaftung. Die durchschnittliche Auslastung liegt hier bei etwa 83 %
(vgl. Abb. 18). Das entspricht einem hohen Parkdruck (vgl. Abb. 14). Die
Analyse der Parkdauererhebungen zeigt, dass die Gruppe der Anwohnenden
etwa die Hälfte ausmacht. Das Kurzzeitparken liegt mit etwa 35 % an zwei-
ter Stelle. Das Mittel- bzw. Langzeitparken ist weniger stark ausgeprägt.

Der Handlungsbedarf für das Quartier wird in Kombination mit dem Nach-
barquartier „Michaelisviertel“ als hoch eingestuft.

Quartier: Insel

Das Quartier „Insel“ erstreckt sich zwischen der Innerste im Westen und
Süden sowie dem Kalenberger Graben im Norden und Osten. Es ist über-
wiegend durch Wohnbebauung geprägt.

Das Quartier wird zum Großteil nicht bewirtschaftet. In einigen Bereichen
ist das Parken durch Haltverbote zeitweise oder vollständig untersagt. Die
durchschnittliche Auslastung liegt hier bei etwa 82 % (vgl. Abb. 18). Das
entspricht einem hohen Parkdruck (vgl. Abb. 14). Die Analyse der Parkdau-
ererhebungen zeigt, dass die Gruppe der Anwohnenden die bestimmende
Nutzergruppe ist. Alle übrigen Nutzergruppen liegen insgesamt bei
etwa 22 %.

Der Handlungsbedarf für das Quartier wird in Kombination mit dem Nach-
barquartier „Domviertel“ als hoch eingestuft.

Quartier: Güterbahnhof

Das Quartier „Güterbahnhof“ erstreckt sich zwischen dem Römerring im
Westen, der Marie-Wagenknecht-Straße im Osten, den Gleisanlagen im Nor-
den sowie der Schützenallee im Süden. Es ist überwiegend durch
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Gewerbebetriebe geprägt. Im Bereich der Schützenallee und der Marie-Wa-
genknecht-Straße gibt es Wohnbebauung.

Das Quartier wird überwiegend nicht bewirtschaftet bis auf einige Ab-
schnitte in der Schützenallee, wo eine Parkscheinregelung gilt. In einigen
Bereichen ist das Parken durch Haltverbote zeitweise oder vollständig un-
tersagt. Die durchschnittliche Auslastung liegt hier bei etwa 88 %
(vgl. Abb. 18). Das entspricht einem hohen Parkdruck (vgl. Abb. 14). Die
Analyse der Parkdauererhebungen zeigt, dass die Gruppe der Anwohnenden
etwa die Hälfte ausmacht. Das Kurzzeitparken liegt mit etwa 30 % an zwei-
ter Stelle. Das Mittel- bzw. Langzeitparken liegt insgesamt bei etwa 24 %.

Der Handlungsbedarf für das Quartier wird als hoch eingestuft, da auf Grund
des hohen Parkdrucks nur wenige freie Parkstände für Anwohnende zur
Verfügung stehen.

Quartier: Michaelisviertel

Das Quartier „Michaelisviertel“ erstreckt sich zwischen dem Liebesgrund im
Westen und Norden, der Kardinal-Bertram-Straße im Osten sowie der
Dammstraße/ Pfaffenstieg im Süden. Im Übergang zur Innenstadt im Osten
ist es durch Wohnbebauung geprägt. Mit dem Gymnasium Andreanum, der
Grundschule Alter Markt sowie der Volkshochschule Hildesheim befinden
sich wichtige Bildungseinrichtungen in dem Quartier.

Auf Grund der teilweise engen Straßenräume ist in vielen Bereichen das
Parken durch Haltverbote zeitweise oder komplett untersagt. Vereinzelte
Abschnitte sind mit einer Parkscheinregelung bewirtschaftet. In einigen Be-
reichen gilt heute schon eine Bewohnerparkbewirtschaftung. Die durch-
schnittliche Auslastung liegt hier bei etwa 84 % (vgl. Abb. 18). Das ent-
spricht einem hohen Parkdruck (vgl. Abb. 14). Die Analyse der Parkdauer-
erhebungen zeigt, dass die Gruppe der Anwohnenden die größte Nutzer-
gruppe ist. Das Kurzzeitparken liegt mit etwa 17 % an zweiter Stelle. Das
Mittel- bzw. Langzeitparken ist weniger stark ausgeprägt.

Der Handlungsbedarf für das Quartier wird in Kombination mit dem Nach-
barquartier „Domviertel“ als hoch eingestuft.
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Quartier: Moritzberg

Das Quartier „Moritzberg“ erstreckt sich zwischen der Zierenbergstraße im
Westen, der Innerste im Osten, der Bückebergstraße (B 1) im Norden sowie
dem Bergsteinweg im Süden. Es ist überwiegend durch eine dichte Wohn-
bebauung geprägt. Im zentralen Bereich liegen noch einige Nahversorger
sowie die Polizeiinspektion.

Das Quartier wird überwiegend nicht bewirtschaftet. In einigen Bereichen
ist das Parken durch Haltverbote zeitweise oder vollständig untersagt. Die
durchschnittliche Auslastung liegt hier bei etwa 84 % (vgl. Abb. 18). Das
entspricht einem hohen Parkdruck (vgl. Abb. 14). Die Analyse der Parkdau-
ererhebungen zeigt, dass die Gruppe der Anwohnenden etwa die Hälfte
ausmacht. Das Kurzzeitparken liegt mit etwa 36 % an zweiter Stelle. Das
Mittel- bzw. Langzeitparken ist nur gering ausgeprägt.

Der Handlungsbedarf für das Quartier wird als hoch eingestuft. Eine erwei-
terte Betrachtung des Umfeldes wird empfohlen.

Abb. 18 Mittlere Auslastung je Quartier
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4.7 Auslastung der Parkhäuser

Für die Auswertung des Belegungsgrads der Parkhäuser und Parkplätze im
Untersuchungsgebiet wurden von der Stadt Hildesheim Daten der betrei-
benden Firma Saba Park Deutschland GmbH aus dem Jahr 2023 zur Verfü-
gung gestellt. Diese wurden, parallel zu den Erhebungen der Parkstände im
öffentlichen Straßenraum, für den Zeitraum vom 12. Juni 2023 bis 02. Juli
2023 ausgewertet. Die Abb. 19 zeigt eine Übersichtskarte mit den Parkie-
rungsanlagen, für die Auslastungsdaten zur Verfügung gestellt wurden.

Abb. 19 Übersichtskarte der betrachteten Parkierungsanlagen

Andreaspassage
Die Andreaspassage verfügt insgesamt über 303 Stellplätze. Im 3-Wochen-
Durchschnitt beträgt die Belegungsquote etwa 50 %, was einer Restkapa-
zität von etwa 150 Stellplätzen entspricht. Es zeigt sich, dass die Andre-
aspassage unter der Woche eine höhere Auslastung aufweist als an den
Wochenenden.
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Abb. 20 Auslastungsganglinie Andreaspassage
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Ratsbauhof
Der Ratsbauhof verfügt insgesamt über 394 Stellplätze. Im 3-Wochen-
Durchschnitt beträgt die Belegungsquote etwa 48 %, was einer Restkapa-
zität von etwa 200 Stellplätzen entspricht. Es zeigt sich, dass das Parkhaus
unter der Woche eine höhere Auslastung aufweist als an den Wochenen-
den. Über die Woche ist das Parkhaus konstant frequentiert.

Sparkasse
Das Parkhaus Sparkasse verfügt insgesamt über 193 Stellplätze. Im 3-Wo-
chen-Durchschnitt beträgt die Belegungsquote etwa 45 %, was einer Rest-
kapazität von etwa 90 Stellplätzen entspricht. Es zeigt sich, dass das Park-
haus unter der Woche eine höhere Auslastung aufweist als an den Wochen-
enden (vor allem an den Sonntagen).
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Museum/Dom
Der Parkplatz Museum/Dom verfügt insgesamt über 57 Stellplätze. Im 3-
Wochen-Durchschnitt beträgt die Belegungsquote etwa 40 %, was einer
Restkapazität von etwa 30 Stellplätzen entspricht. Es zeigt sich, dass der
Parkplatz im Vergleich zu den anderen Parkierungsanlagen am Wochenende
eine höhere Nutzung erfährt.

Altstädter Stobenstraße
Der Parkplatz Altstädter Stobenstraße verfügt insgesamt über 34 Stell-
plätze. Im 3-Wochen-Durchschnitt beträgt die Belegungsquote etwa 79 %,
was einer gefühlten Vollbelegung entspricht. Es zeigt sich, dass der Park-
platz unter der Woche und an Samstagen eine sehr hohe Auslastung auf-
weist.
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Küsthardtstraße
Der Parkplatz Küsthardtstraße verfügt insgesamt über 36 Stellplätze. Im 3-
Wochen-Durchschnitt beträgt die Belegungsquote etwa 85 %, was einer
gefühlten Vollbelegung entspricht. Es zeigt sich, dass der Parkplatz sowohl
unter der Woche als auch an den Wochenenden eine sehr hohe Auslastung
ausweist.

Kantorgasse
Der Parkplatz Kantorgasse verfügt insgesamt über 46 Stellplätze. Im 3-Wo-
chen-Durchschnitt beträgt die Belegungsquote etwa 52 %, was einer Rest-
kapazität von etwa 20 Stellplätzen entspricht. Es zeigt sich, dass der Park-
platz unter der Woche eine höhere Auslastung aufweist als an den Wochen-
enden.
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Küsthardtstraße; Kapazität: 36
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Cityparkdeck
Das Cityparkdeck verfügt insgesamt über 135 Stellplätze. Im 3-Wochen-
Durchschnitt beträgt die Belegungsquote etwa 67 %, was einer Restkapa-
zität von etwa 40 Stellplätzen entspricht. Es zeigt sich, dass das Citypark-
deck unter der Woche und an Samstagen eine höhere Auslastung aufweist
als an den Sonntagen.

Marktgarage
Die Marktgarage verfügt insgesamt über 128 Stellplätze. Im 3-Wochen-
Durchschnitt beträgt die Belegungsquote etwa 80 %, was einer gefühlten
Vollbelegung entspricht. An manchen Tagen übersteigt die Belegung die
maximale Kapazität, was ein Hinweis auf eine fehlerhafte Gesamtkapazität
sein kann. Es zeigt sich, dass die Marktgarage sowohl unter der Woche als
auch am Wochenende eine hohe Auslastung aufweist.
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Cityparkdeck; Kapazität: 135
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5 Handlungsbedarf und Strategieempfehlung

Die Bestandsanalyse sowie die Erhebungsergebnisse aus den Jahren 2022
und 2023 zeigen, dass die Parkraumsituation in vielen Quartieren ange-
spannt ist. In der Innenstadt wird der öffentliche Straßenraum mit einer
Parkscheinregelung bewirtschaftet. Dennoch ist der Parkdruck hoch, wobei
in den angrenzenden Parkierungsanlagen z.T. deutliche Restkapazitäten vor-
handen sind.

In den angrenzenden Quartieren Oststadt (Nord, Mitte, Süd), Neustadt,
Domviertel und Michaelisviertel sind die Parkstände zu einem Großteil nicht
bewirtschaftet. Dies führt zu Verdrängungseffekten aus der Innenstadt von
Kunden-, Besucher- und Berufsverkehren, die damit die Parkgebühren um-
gehen. Vor allem in der Oststadt führt dies zu Nutzergruppenkonflikten zwi-
schen Fremdverkehren (Langzeitparker und Parksuchverkehr) und Anwoh-
nenden, die um die letzten freien Parkstände konkurrieren.

In Abb. 21 sind die Handlungsbedarfe für jedes Quartier dargestellt.

Abb. 21 Handlungsbedarf
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5.1 Ziele und Maßnahmen des Parkraumkonzeptes

Das Parkraumkonzept der Stadt Hildesheim verfolgt das Ziel, die Erreichbar-
keit der Innenstadt zu gewährleisten und Wohnquartiere von Fremdparkern
zu entlasten. Zudem soll sichergestellt werden, dass der tatsächliche Bedarf
an Parkständen gedeckt wird und eine nachfragegerechte Verteilung er-
folgt. Ein weiteres Ziel ist die Förderung der Nutzung umweltfreundlicher
Verkehrsmittel wie ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr.

- Parken ist eine „flächenverbrauchende“ Nutzung.

- Parken muss mit den Ansprüchen der anderen, um die knappen Flächen
konkurrierenden, verkehrlichen und städtebaulichen Nutzungen verträg-
lich sein.

Das Parkraumkonzept ist ein Instrument zu einer nachhaltigen und erfolg-
reichen Mobilitätsentwicklung und führt zur Stärkung der Lebensqualität in
den Quartieren.

Um eine nachhaltige Parkraumgestaltung zu erreichen, müssen verschie-
dene Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu gehören:
- multifunktionales Parken für „Berechtigte“ und hohe Aufenthaltsqualität

in den Straßenräumen
- Parkstände für Kundinnen und Kunden sowie für Besuchende der Innen-

stadt und im nahen Umfeld
- gutes und sicheres Langzeitparken für Beschäftigtenverkehre
- Ertüchtigen von Parkraumpotenzialen in den Parkhäusern
- Finanzierung der Parkraumüberwachung durch Verursacherkreis
- Potenziale für P+R stärker in den Fokus rücken

5.2 Gesetzliche Bestimmungen

Die Parkraumbewirtschaftung wird durch unterschiedliche Gesetze und Ver-
ordnungen geregelt, die auf unterschiedlichen Ebenen – von bundesweiten
Gesetzen bis hin zu kommunalen Satzungen – verankert sind.

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) bildet die rechtliche Basis für die Park-
raumbewirtschaftung. Sie regelt die allgemeine Nutzung des Straßenraums,
einschließlich der Möglichkeiten zur Einrichtung von Parkverboten, gebüh-
renpflichtigem Parken und Sonderparkrechten.

Wichtige Bestimmungen der StVO:
- § 12 StVO – Halten und Parken: Regelt, wo und wie Fahrzeuge abge-

stellt werden dürfen, einschließlich Haltverbotszonen und zulässigen
Parkbereichen.

- § 13 StVO – Parkscheiben- und Parkscheinregelung: Gibt vor, wie eine
zeitliche Parkraumbewirtschaftung mittels Parkscheibe oder Parkschein
umgesetzt werden kann.
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- § 45 StVO – Anordnung von Verkehrsregelungen: Ermächtigt Straßen-
verkehrsbehörden, Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung zu treffen,
z. B. Bewohnerparkzonen oder Ladezonen für den Lieferverkehr.

- § 46 StVO – Ausnahmegenehmigungen: Erlaubt Kommunen, Sonderge-
nehmigungen für bestimmte Nutzergruppen (z. B. Anwohnende, mobili-
tätseingeschränkte Personen) zu erteilen.

Kommunale Satzungen und Verordnungen
Die Städte und Gemeinden haben gemäß § 6 ff Straßenverkehrsgesetz
(StVG) die Möglichkeit, eigene kommunale Satzungen zur Parkraumbewirt-
schaftung zu erlassen. Diese Satzungen regeln beispielsweise:
- Einrichtung und Gebührenordnung von Parkraumbewirtschaftungszonen
- Bewohnerparken (nach § 45 Abs. 1b StVO)
- Höhe und Struktur der Parkgebühren
- Ausnahmen für besondere Nutzergruppen (z. B. Handwerksbetriebe, So-

zialdienste, Carsharing-Fahrzeuge)

Gebührenrecht und Parkraumbewirtschaftung
Die Erhebung von Parkgebühren ist durch das Gebührenrecht geregelt. Da-
bei gilt:
- § 6a StVG erlaubt die Erhebung von Parkgebühren für öffentliche Park-

plätze.
- Die kommunale Parkgebührenordnung legt die genauen Tarife und Staf-

felungen fest.
- Parkgebühren müssen sich am wirtschaftlichen und verkehrspolitischen

Zweck orientieren und dürfen nicht als reine Einnahmequelle dienen.
- Gebührenfreie Parkräume dürfen nur dann eingerichtet werden, wenn

verkehrliche Gründe dies rechtfertigen.

Bewohnerparken – Rechtliche Rahmenbedingungen
Die Einführung von Bewohnerparkgebieten unterliegt spezifischen gesetzli-
chen Vorgaben:
- § 45 Abs. 1b StVO erlaubt die Einrichtung von Bewohnerparkzonen, um

Anwohnende vor übermäßigem Parkdruck zu schützen.
- Die Gebühren für Bewohnerparkausweise werden durch das Bewohner-

parkausweis-Gebührenverordnungsgesetz (BPAVGebV) geregelt. Seit
2020 dürfen Kommunen die Höhe der Gebühren individuell festlegen.

- Bewohnerparkausweise dürfen ausschließlich für Hauptwohnsitzinhaber
ausgestellt werden und garantieren keinen festen Parkstand.

- Reservierung von Parkfläche für Bewohnende werden nach VwV-StVO
geregelt

· werktags von 9 Uhr bis 18 Uhr nicht mehr als 50 %
· in der übrigen Zeit nicht mehr als 75 %
· Gliederung der Parkbereiche mit maximaler Ausdehnung von

1.000 m

Sonderparkflächen
Die Schaffung und Nutzung von Sonderparkflächen (z. B. für Elektrofahr-
zeuge, Carsharing oder P+R) unterliegt besonderen rechtlichen Regelun-
gen:
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- Die NBauO kann Vorgaben zur Anzahl und Gestaltung von Parkständen
machen.

- Das Elektromobilitätsgesetz (EmoG) erlaubt Kommunen, Parkvorteile für
Elektrofahrzeuge einzuführen.

- Das Carsharing-Gesetz (CsgG) gibt Städten die Möglichkeit, Parkflächen
für Carsharing-Fahrzeuge zu reservieren. Auf Grundlage des Parkraum-
konzeptes entwickelt die Stadt Hildesheim aktuell ein Carsharing-Kon-
zept.

Sanktionen und Kontrolle der Parkraumbewirtschaftung
Die Einhaltung der Parkregeln wird durch die kommunalen Ordnungsdienste
und die Polizei überwacht. Verstöße gegen die Parkraumbewirtschaftung
können gemäß Bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog mit Verwarn- und
Bußgeldern geahndet werden:
- Parken ohne gültigen Parkschein oder über die zulässige Zeit hinaus

kann mit einem Bußgeld von bis zu 55 € belegt werden.
- Das Abstellen von Fahrzeugen im absoluten Haltverbot oder in Feuer-

wehrzufahrten führt zu höheren Bußgeldern und kann ein Abschleppen
nach sich ziehen.

5.3 Zeitliche Bewirtschaftung – Finanzielle Bewirtschaf-
tung

Die für Kundinnen und Kunden sowie für Besuchende nutzbaren Parkstände
in den Quartieren müssen bewirtschaftet werden, um sicherzustellen, dass
sie genau für diese Nutzergruppe und eben nicht für quartierfremde Lang-
zeitparker zur Verfügung stehen. Dazu gibt es die Möglichkeiten der zeitli-
chen Bewirtschaftung (d. h. eine Parkscheibenregelung, ggf. auch mit be-
reichsweise unterschiedlicher Höchstparkdauer) und der finanziellen Bewirt-
schaftung (d. h. Erhebung von Parkgebühren je nach Dauer des Parkvorgan-
ges). In jedem Fall ist eine regelmäßige Überwachung erforderlich, um das
Einhalten der Parkregelungen sicherzustellen.

Eine finanzielle Bewirtschaftung ist aus gutachterlicher Sicht die bessere
Alternative:

- Die Überwachung bedeutet einen finanziellen Aufwand (Kosten für das
eingesetzte Personal), dem mit den Parkgebühren entsprechende Ein-
nahmen gegenüberstehen, während mit der zeitlichen Bewirtschaftung
bei gleichen Kosten für die gleiche Überwachung keine „gesicherten“
Einnahmen erzielt werden.

- Über eine entsprechende Gebührenstruktur kann die Parkdauer individu-
ell angepasst werden, so dass auch bei längeren Terminen (Behörden-
gänge, ärztliche Besuche etc.) auf den öffentlichen Stellflächen geparkt
werden kann.

- Eine Parkscheibenregelung wäre dagegen im Allgemeinen immer auf
eine Höchstparkdauer von zwei Stunden bzw. in begründeten Ausnah-
men von evtl. einer Stunde oder auch drei Stunden ausgelegt. Längere
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Parkzeiten sind jedoch nicht vorgesehen und würden dem Sinn dieser
Regelung auch nicht gerecht.

- Für Kundinnen und Kunden sowie für Besuchende als Langzeitparker
(d. h. beabsichtigte Parkdauer mehr als drei Stunden) gibt es bei einer
Parkscheibenregelung kein Angebot. Es ist davon auszugehen, dass in
vielen Fällen die Parkscheibe auch „nachgestellt“ werden würde, um die
vorgegebene Höchstparkdauer zu umgehen.

- Im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Bewohnerparkbereiches
wird bei einer finanziellen Bewirtschaftung des öffentlichen Parkrauman-
gebotes nicht nur den Bewohnenden ein finanzieller Beitrag (Kosten des
Bewohnerparkausweises) zur Umsetzung des Parkraummanagements
abverlangt, sondern eben auch den quartierfremden Parkern. Dies würde
auch den bekannten Vorwurf „Ich wohne hier, muss aber im Gegensatz
zu den Quartierfremden für mein Parken bezahlen!“ entkräften. Die Ak-
zeptanz der Maßnahmen wird im Quartier deutlich steigen, weil sie für
die Bewohnenden nachvollziehbar sind und quasi ein geldwerter Gegen-
wert geboten wird.

- Im Gegensatz dazu bietet die Parkscheibenregelung nur den Vorteil,
dass quartierfremde Parker finanziell nicht belastet werden und keine
Investitionskosten für Parkscheinautomaten bereitzustellen sind.

- Sowohl die finanzielle als auch die zeitliche Bewirtschaftung sind im All-
gemeinen auf den Tageszeitraum beschränkt, da über Nacht nur Bewoh-
nende und Besuchende der Bewohnenden eine Parkmöglichkeit benöti-
gen und dann keine Konkurrenz bei der Stellplatznachfrage zu quartier-
fremden Nutzergruppen besteht.
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5.4 Bewohnerparken – Kriterien und Voraussetzungen

Die Einrichtung von Bewohnerparkbereichen unterliegt strengen Vorgaben
und ist normalerweise nur möglich,

- wenn für ein Quartier eine flächenhafte Parkraumbewirtschaftung ein-
geführt werden soll, um dann für die Kraftfahrzeuge der Bewohnenden
Ausnahmen von dieser Parkraumbewirtschaftung zu erlauben oder

- wenn ein Quartier sehr stark von quartierfremden Kraftfahrzeugen ge-
nutzt wird (so dass die Bewohnenden nur geringe Chancen auf einen
freien Parkstand haben) und daher die quartierfremden Kraftfahrzeuge
nach Möglichkeit aus dem Quartier herausgehalten werden sollen, um
die Parkchancen der Bewohnenden zu verbessern.

Parkraumbewirtschaftungsmaßnahmen müssen verkehrlich begründet sein.
Voraussetzung ist also, dass sich die Parkraumsituation problematisch dar-
stellt (hoher Parkdruck) und die verschiedenen Nutzergruppen um den un-
zureichenden Parkraum im öffentlichen Straßenraum konkurrieren. Durch
die Bewirtschaftung der Parkstände im öffentlichen Straßenraum soll eine
Verringerung der mittleren Parkdauer bzw. eine höhere Fluktuation erreicht
werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit für die Bewohnenden sowie Kun-
dinnen und Kunden steigt, einen freien Parkstand zu finden. Die Bewohnen-
den in den Parkraumbewirtschaftungsbereichen erhalten eine Parklizenz
(Bewohnende mit gemeldeten Pkw), mit der sie von den geltenden Bewirt-
schaftungsformen (Gebühren oder Parkdauerbegrenzungen) ausgenommen
sind. Die ausgebende Kommune ist verpflichtet, die Ausgabe der Ausnah-
megenehmigung mit einer Gebühr zu belegen.

Bei der Umsetzung einer Parkraumbewirtschaftung – hier explizit dem Be-
wohnerparken – darf der Anteil der für die Bewohnenden reservierten Park-
stände 50 % tagsüber (werktags zwischen 9 und 18 Uhr) und 75 % in den
Abend- und Nachtstunden (zwischen 18 und 9 Uhr) nicht überschreiten.
Die restlichen Parkstände dürfen von Quartierfremden, aber auch von Be-
wohnenden genutzt werden. Vor dem Hintergrund dieser rechtlichen Rah-
menbedingung haben sich zwei Umsetzungsprinzipien etabliert:

Trennungsprinzip
Es werden Bereiche nur für Bewohnende definiert, in denen Quartier-
fremde grundsätzlich nicht parken dürfen. Der Anteil der mit dieser Re-
gelung belegten Parkstände darf die genannten Anteilssätze nicht über-
schreiten. Die übrigen Parkstände dürfen von Bewohnenden und Quar-
tierfremden gleichermaßen genutzt werden, wobei die Parkdauerbe-
schränkungen für Bewohnende nicht gelten, sondern nur von den Quar-
tierfremden einzuhalten sind.

Mischungsprinzip
Es werden keine Bereiche nur für Bewohnende definiert. Für Bewoh-
nende und für Quartierfremde stehen grundsätzlich alle Parkstände zur
Nutzung zur Verfügung. Allerdings gelten die Parkdauerbeschränkungen
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nur für Quartierfremde und nicht für die Bewohnende, die eine Bewoh-
nerparkberechtigung erworben haben.

Ferner dürfen laut der StVO-Novelle vom 1. Januar 2002 die Bewohner-
parkbereiche eine maximale Ausdehnung von 1.000 m aufweisen.

Voraussetzungen für Bewohnerparken
Wie bereits in den rechtlichen Rahmenbedingungen festgehalten, muss ent-
weder eine flächenhafte Parkraumbewirtschaftung eingeführt werden oder
ein hoher Parkdruck nachgewiesen sein, um das Bewohnerparken umsetzen
zu können. Allerdings muss hier nicht die rechnerische Vollauslastung eines
quartierbezogenen Bereiches herangezogen werden. Maßgeblich ist viel-
mehr die subjektiv eingeschätzte Parkraumbelegung. Die Bewohnenden sol-
len in einer zumutbaren Entfernung zur Wohnung einen Parkstand finden
können. Ab einer Auslastung von 85 % kann von einer gefühlten Vollaus-
lastung gesprochen werden. Die wenigen freien Parkstände machen eine
intensive Suche erforderlich (hoher Parksuchverkehr – Minderung der
Wohnqualität) oder liegen häufig in einer unzumutbaren Entfernung. Die
Parkraumbewirtschaftung kann zu einer deutlichen Entspannung der kriti-
schen Parkraumsituation beitragen.

Mit der Einführung eines Bewohnerparkbereiches erhalten die Bewohnenden
der betroffenen Quartiere einen Bewohnerparkausweis. Mit diesem sind sie
von den geltenden Parkdauerbegrenzungen ausgenommen. Das „Ausstellen
eines Parkausweises für Bewohnende“ stellt juristisch die Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung dar. Dies ist nach der aktuellen Gesetzeslage ge-
bührenpflichtig und muss entsprechend von der Stadt Hildesheim mit einer
Verwaltungsgebühr belegt werden.

5.5 Aktuelle Parkraumbewirtschaftung im Vergleich

In der Stadt Hildesheim gibt es aktuell zwei Parkgebührenzonen (vgl. Abb.
22). Die Mindestparkzeit beim Parken im Straßenraum beträgt zehn Minuten
und die Preisstaffelung ist ebenfalls in diesem Zeitintervall vorgesehen. In
Zone A kostet das Parken je zehn Minuten 0,30 EUR (1,80 EUR/h) und in
Zone B 0,15 EUR (0,90 EUR/h). Es gibt zudem die Möglichkeit für Berech-
tigte von Bewohnerparkausweisen in Zone A für 1,00 EUR einen Tages-
parkschein in den Bereichen Neustädter Markt, Bahnhofsallee, Parkplatz
Alte Zingel, Hannoversche Straße und Speicherstraße zu erwerben.
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Abb. 22 Parkgebührenzonen (Stand 2018)

Um die Preise der Parkgebühren der Stadt Hildesheim einordnen zu können,
werden diese im Folgenden mit den Preisstrukturen vergleichbarer Städte,
welche annähernd eine ähnliche Bevölkerungszahl aufweisen, verglichen.
Dazu wurden die Parkgebühren in folgenden Städten betrachtet:

- Hildesheim (etwa 100.000 Einwohnende)
- Gütersloh (etwa 102.000 Einwohnende)
- Ludwigsburg (etwa 95.000 Einwohnende)
- Schwerin (etwa 99.000 Einwohnende)
- Tübingen (etwa 94.000 Einwohnende)

Zusätzlichen werden ebenfalls die Parkgebührenregelungen der Nachbar-
städte Hannover und Braunschweig mit betrachtet. Nach der Betrachtung
der verschiedenen Parkgebührenregelungen kann eine Aussage über eine
potenzielle Preisveränderung der Hildesheimer Parkgebühren getroffen wer-
den.

Die erste Zone stellt in der Regel der Innenstadtbereich dar. Die zweite Zone
umfasst den innenstadtnahen Bereich. die nachfolgenden Zonen 3 bzw. 4,
sofern diese vorhanden sind, decken die Randbereiche der Stadt und die
Wohnquartiere ab.
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Ludwigsburg
In der Stadt Ludwigsburg wohnen etwa 95.000 Einwohnende, sie liegt in
Baden-Württemberg. Die Parkstände im Stadtgebiet sind in drei Parkzonen
unterteilt, welche von Montag bis Samstag von 8:00 bis 19:00 Uhr bewirt-
schaftet werden. In Zone 1, dem Hauptgeschäftsbereich, wird der Preis je
20 Minuten berechnet. Jedes angefangene Zeitintervall kostet 0,80 EUR
(2,40 EUR/h) bis zu einer Höchstparkdauer von zwei Stunden. In der zwei-
ten Zone kosten 30 Minuten 0,60 EUR (1,20 EUR/h) und jede weitere eben-
falls 0,60 EUR. An öffentlichen Plätzen kann ein Tagesticket für 6,00 EUR
erworben werden. In der äußersten Zone kostet jede angefangenen Stunde
1,00 EUR, das Tagesticket 5,00 EUR und ein Monatsticket 40,00 EUR. Bei
Kurzzeitparkplätzen fallen keine Parkgebühren an. Hier reicht das Auslegen
einer Parkscheibe.

Gütersloh
Gütersloh, gelegen in Nordrhein-Westfalen, hat, ähnlich wie Hildesheim,
etwa 102.000 Einwohnende. Die Parkstände im Stadtgebiet sind in vier
Parkzonen unterteilt, welche von Montag bis Samstag zwischen 8:00 und
20:00 Uhr bewirtschaftet werden. In der ersten Zone wird die Parkgebühr
halbstündlich berechnet und kostet 2,00 EUR je Zeitintervall (4,00 EUR/h).
In den Zonen zwei und drei werden die Gebühren je Stunde berechnet und
kosten jeweils 2,50 EUR/h bzw. 2,00 EUR/h. In der Zone 3 kostet das 24-
stündige Parken 4,00 EUR.

Schwerin
Schwerin ist die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern mit einer
Bevölkerungsanzahl von etwa 99.000. Die Parkstände im Stadtgebiet sind
in zwei Zonen unterteilt, welche von Montag bis Samstag von 8:00 bis
18:00 Uhr bewirtschaftet werden. In der ersten Zone kostet das Parken
2,50 EUR und in der zweiten Zone 1,50 EUR für jede angefangenen Stunde.
Kurzzeitparken bis zu einer maximalen Dauer von 30 Minuten ist in beiden
Bereichen kostenlos. Zudem kann für 10,00 EUR ein Tagesticket erworben
werden.

Tübingen
Tübingen ist eine Universitätsstadt im Zentrum Baden-Württembergs mit
etwa 94.000 Einwohnenden. Die Parkstände im Stadtgebiet sind in drei
Zonen unterteilt, von denen die erste Zone täglich zwischen 8:00 und 20:00
Uhr bewirtschaftet wird. Die anderen beiden Zonen werden von Montag bis
Samstag von 8:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 8:00 bis 16:00 Uhr
bewirtschaftet. In der ersten Zone gibt es eine Kurzzeitgebühr, in der alle
drei Minuten 0,15 EUR (3,00 EUR/h) kosten. In den anderen beiden Zonen
kosten alle vier bzw. sechs Minuten 0,15 EUR (2,25 EUR/h bzw. 1,50
EUR/h). Zudem gibt es eine Langzeitgebühr, welche pro Kalendertag 8,00
EUR in Zone 2 und 6,00 EUR in Zone 3 kostet. In der dritten Zone besteht
die Möglichkeit, ein Monatsticket für 50,00 EUR zu erwerben.
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Abb. 23 Parkgebühren vergleichbarer Städte

Abb. 24 Parkgebührenvergleich Nachbarstädte

5.6 Zukünftige Parkraumbewirtschaftung

Die zukünftige Parkraumbewirtschaftung verfolgt eine differenzierte Nut-
zung des vorhandenen Parkraums. Dabei werden zwei verschiedene Bewirt-
schaftungsmodelle für unterschiedliche Nutzergruppen und Standorte ein-
geführt.

Mischparken und Bewohnerparken
Die zukünftige Parkraumbewirtschaftung unterscheidet
zwischen Mischparken und Bewohnerparken. Beim Misch-
parken sind alle Nutzergruppen zugelassen. Die Bewirt-
schaftung erfolgt über eine Parkscheinregelung. Die Park-
dauer wird an die Randnutzungen angepasst, um eine be-
darfsgerechte Verfügbarkeit sicherzustellen. Bewohnende
mit Parkausweis sind von der Gebührenpflicht befreit.

Das Bewohnerparken ist ausschließlich für Anwohnende
vorgesehen. Die Bewirtschaftung erfolgt über Parkaus-
weise, die eine unbefristete und gebührenfreie Nutzung
ermöglichen. Andere Nutzergruppen sind ausgeschlossen,
um den Parkraum für Anwohnende zu sichern.

Preis je Stunde Hildesheim Ludwigsburg Gütersloh Schwerin Tübingen
Zone 1 (Innenstadt) 1,80 € 2,40 € 4,00 € 2,50 € 3,00 €
Zone 2 (Innenstadtnah) 0,90 € 1,20 € 2,50 € 1,50 € 2,25 €
Zone 3 (Randbereich) - 1,00 € 2,00 € - 1,50 €
Zone 4 (Wohnquartiere) - - 0,17 € - -

Preis je Stunde Hildesheim Hannover Braunschweig
Zone 1 (Innenstadt) 1,80 € 2,60 € 1,80 €
Zone 2 (Innenstadtnah) 0,90 € 2,00 € -
Zone 3 (Randbereich) - 1,00 € -
Zone 4 (Wohnquartiere) - - -
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Höchstparkdauer von 30 Minuten
Kurzzeitparkzonen mit einer maximalen Parkdauer von 30 Minuten werden
in stark frequentierten Bereichen eingerichtet. Dazu gehören Einkaufsberei-
che, Apotheken, Bäckereien und Postfilialen, um eine schnelle Verfügbar-
keit von Parkständen zu gewährleisten. Ladezonen und Lieferbereiche pro-
fitieren ebenfalls von dieser Regelung, da sie eine zügige Abwicklung von
Lieferungen und Abholungen ermöglichen. In Gebieten mit hohem Verkehrs-
aufkommen trägt die Begrenzung dazu bei, Dauerparken zu verhindern und
die Flächen effizienter zu nutzen.

Höchstparkdauer von 2 Stunden
Die Parkraumbewirtschaftung mit einer Höchstparkdauer von zwei Stunden
wird gezielt in Bereichen mit hoher Besucherfrequenz eingesetzt. In Ge-
schäftsvierteln ermöglicht die Regelung längere Kundenbesuche, ohne dass
Parkstände durch Dauerparker blockiert werden. Die Gastronomie profitiert
tagsüber von dieser Begrenzung, da Besuchende ausreichend Zeit für den
Aufenthalt in Restaurants oder Cafés erhalten. In Bahnhofsnähe wird durch
die zweistündige Begrenzung Kurzparken gefördert, sodass Reisende in
Ruhe abgeholt oder gebracht werden können, ohne dass Langzeitparken
den verfügbaren Raum einschränkt. An touristischen Hotspots sorgt die
Parkdauerbegrenzung durch eine erhöhte Fluktuation für eine höhere Ver-
fügbarkeit von Parkständen.

Höchstparkdauer von 4 Stunden
Längere Parkzeiten von bis zu vier Stunden werden in Wohngebieten mit
Parkraummanagement angeboten. Hier wird das Bewohnerparken mit be-
grenztem Parkraum für Gäste kombiniert. Zudem profitieren Parkflächen an
Freizeit- und Erholungseinrichtungen von dieser Regelung, um Besuchenden
eine angemessene Parkzeit zu ermöglichen. Mittelgroße Einkaufszentren er-
halten ebenfalls eine vierstündige Parkregelung, um Kundinnen und Kunden
ausreichend Zeit für ihren Einkauf zu bieten.

5.7 Strategieempfehlung

Die möglichen Strategieoptionen wurden während der Bearbeitung des
Parkraumkonzeptes regelmäßig mit der Verwaltung diskutiert und abge-
stimmt. Ein gemeinsamer Vorschlag wurde abschließend im November
2024 in der AG Mobilität vorgestellt. Anfang 2025 wurden die gemeinsame
Strategieempfehlung in den politischen Gremien vorgestellt und beschlos-
sen.

Aus gutachterlicher Sicht wird eine flächenhafte finanzielle Bewirtschaftung
des öffentlichen Stellplatzangebotes in den Quartieren empfohlen, weil die
Vorteile dieser Lösung eindeutig überwiegen. Dies dient der gezielten Steu-
erung der Parkraumnutzung und der Entlastung stark frequentierter Berei-
che. Parallel dazu wird eine Aufwertung der Verkehrsmittel des Umweltver-
bundes angestrebt, um eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung zu fördern.
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Die Homogenisierung der Stellplatznachfrage trägt zur Entschärfung von
Parkhotspots bei. Eine Anpassung der Gebührenstruktur stellt sicher, dass
das Parken in Parkhäusern und auf Sammelparkplätzen günstiger ist als das
Parken im Straßenraum. Dies reduziert den Druck auf innerstädtische Park-
stände und fördert die Nutzung bestehender Parkierungsanlagen. Dazu wird
der Untersuchungsraum in zwei Bewirtschaftungszonen unterteilt (vgl. Abb.
25). Im Bereich der Innenstadt gilt zukünftig ein hohes Parkgebührenniveau,
in den angrenzenden Quartieren ein mittleres Parkgebührenniveau. Diese
Struktur kann auch auf eine mögliche Erweiterung der Parkraumbewirt-
schaftung der angrenzenden Stadtteile ausgeweitet werden.

Abb. 25 Bewirtschaftungszonen

Langzeitparken in sensiblen Bereichen wird durch eine zeitliche Beschrän-
kung unterbunden, um eine gleichmäßige Verteilung der Parkplatznutzung
zu erreichen. Dadurch sind weniger Verlagerungseffekte zu erwarten. Für
Anwohnende werden Ausnahmegenehmigungen vorgesehen, um ihre Park-
möglichkeiten trotz der neuen Regelungen sicherzustellen. In Abb. 26 wer-
den die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt.
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Abb. 26 Zusammenfassung der Strategieempfehlung
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6 Maßnahmenkonzept

Die zukünftige Parkraumbewirtschaftung für das gesamte Untersuchungs-
gebiet sieht ein flächendeckendes finanzielles Bewirtschaftungskonzept vor
(vgl. Abb. 27). Dabei wird in den einzelnen Quartieren zwischen den beiden
Bewirtschaftungsmodellen Mischparken und reines Bewohnerparken unter-
schieden. Die Höchstparkdauern werden während der Umsetzungsphase im
Quartier jeweils an die vorhandenen Nutzungen angepasst, um eine bedarfs-
gerechte Verfügbarkeit sicherzustellen.

Abb. 27 Zukünftige Parkraumbewirtschaftung

6.1 Quartierweites Bewirtschaftungskonzept

Im Folgenden wird die zukünftige Parkraumbewirtschaftung für jedes Quar-
tier dargestellt. Ziel ist es, möglichst viele Bereiche mit reinem Wohnen von
Fremdverkehren freizuhalten, damit Anwohnende ein ausreichendes Park-
angebot vorfinden. Dabei sollen möglichst geschlossene Bewohnerparkbe-
reich entstehen; die begrenzenden Straßen stehen für Mischparken zur Ver-
fügung. Es werden ebenfalls die Vorgaben der VwV-StVO zur maximalen
Ausdehnung eines Quartiers sowie der Anteil der für die Bewohnenden re-
servierten Parkstände von 50 % tagsüber eingehalten. Die aktuell geltende
Regelung zum Bewohnerparken wird in zukünftige Parkraumbewirtschaf-
tung integriert. Neben der Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung müs-
sen Abschnitte, in denen aktuell Haltverbote angeordnet sind, hinsichtlich
ihrer Relevanz überprüft und ggf. angepasst oder aufgehoben werden.
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Zukünftige Parkraumbewirtschaftung – Oststadt Nord

Der Kernbereich mit dichter Wohnnutzung wird zukünftig als Bewohner-
parkbereich ausgewiesen; die Randstraßen als Mischparken.

Zukünftige Parkraumbewirtschaftung – Oststadt

Die Bereiche mit dichter Wohnnutzung werden zukünftig als Bewohnerpark-
bereiche ausgewiesen; die Randstraßen, der Bereich um das Theater und
die Schule als Mischparken.
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Zukünftige Parkraumbewirtschaftung – Neustadt/ Oststadt Süd

Die Bereiche mit dichter Wohnnutzung werden zukünftig als Bewohnerpark-
bereiche ausgewiesen; die Randstraßen und der Bereich um den Neustädter
Markt als Mischparken.

Zukünftige Parkraumbewirtschaftung – Weinbergviertel

Der Kernbereich mit dichter Wohnnutzung wird zukünftig als Bewohner-
parkbereich ausgewiesen; die Randstraßen als Mischparken.
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Zukünftige Parkraumbewirtschaftung – Innenstadt Nord

Auf Grund der hohen Geschäftsnutzung und dem Bahnhofsumfeld werden
alle Straßenabschnitte als Mischparken ausgewiesen.

Zukünftige Parkraumbewirtschaftung – Innenstadt

Auf Grund der hohen Geschäftsnutzung der Innenstadt wird ein Großteil der
Straßenabschnitte als Mischparken ausgewiesen. Ausnahmen bilden hier
die Abschnitte Rosenhagen, Bei St. Georgen, Hinter dem Schilde und An-
dreasstraße mit Bewohnerparken.



Hildesheim – Parkraumkonzept 46

Zukünftige Parkraumbewirtschaftung – Domviertel

Die Bereiche mit dichter Wohnnutzung werden zukünftig als Bewohnerpark-
bereiche ausgewiesen; die Randstraßen und die Bereiche um den Dom und
das Krankenhaus als Mischparken.

Zukünftige Parkraumbewirtschaftung – „Insel“

Der Kernbereich mit dichter Wohnnutzung wird zukünftig als Bewohner-
parkbereich ausgewiesen; die Randstraßen als Mischparken.
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Zukünftige Parkraumbewirtschaftung – Güterbahnhof

Auf Grund der hohen Geschäfts- und Gewerbenutzung und dem Bahnhofs-
umfeld werden alle Straßenabschnitte als Mischparken ausgewiesen.

Zukünftige Parkraumbewirtschaftung – Michaelisviertel

Der Kernbereich mit dichter Wohnnutzung wird zukünftig als Bewohner-
parkbereich ausgewiesen; die Randstraßen als Mischparken. Mit den ge-
planten Straßensanierungen im Bereich Alter Markt kann sich Anteil an Be-
wohnerparkbereich ggf. noch ändern.
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Zukünftige Parkraumbewirtschaftung – Moritzberg

Die Bereiche mit dichter Wohnnutzung werden zukünftig als Bewohnerpark-
bereiche ausgewiesen; die Randstraßen als Mischparken.

6.2 Zukünftige Parkgebühren

Mit der Einführung einer flächendeckenden finanziellen Parkraumbewirt-
schaftung kann mit einer sinnvollen Staffelung von Parkgebühren die Nut-
zung begrenzter Parkflächen gesteuert und eine Überlastung hoch frequen-
tierter Bereich verhindert werden. Zudem sorgt sie für eine bessere Verfüg-
barkeit von freien Parkflächen und reduziert den Parksuchverkehr. Kurzzeit-
parken kann von einer höheren Umschlagfrequenz profitieren, während
Langzeitparken gezielt in weniger belastete Bereich verlagert wird.

Höhere Parkgebühren im Straßenraum verlagern den ruhenden Verkehr in
Parkhäuser oder Sammelparkplätze und reduzieren die Belastung des Stra-
ßenraums. Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung refinanzieren die
Kosten für das Kontrollpersonal und die Anschaffung und Wartung von
Parkscheinautomaten. Überschüssige Einnahmen können für Infrastruktur-
maßnahmen und den öffentlichen Verkehr verwendet werden.

Die Einführung digitaler Parktickets erleichtert die Nutzung und reduziert
den Verwaltungsaufwand. Bewohnerparkausweise ermöglichen Anwoh-
nenden eine bessere Verfügbarkeit von freien Parkständen, während Gäste
durch flexible Tarifoptionen eine optimale Parkdauer wählen können.

Die Parkraumgebühren werden zukünftig an die Lage und Nachfrage ange-
passt. In der Innenstadt beträgt der Tarif 2,40 EUR pro Stunde, abgerechnet
im 20-Minuten-Intervall. In den innenstadtnahen Quartieren gilt ein Tarif von
1,60 EUR pro Stunde, abgerechnet im 30-Minuten-Intervall.
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Besuchende, Pendelnde und weitere Gruppen können Tages-, Wochen-,
Monats- und Jahrestickets für die Bereiche mit Mischparken erwerben.
Kurzzeitparken wird über Parkscheinautomaten und digitale Lösungen ab-
gewickelt, während Monatstickets nur digital oder über die Stadtverwaltung
erhältlich sind. Bewohnerparkausweise werden mit einer Verwaltungsge-
bühr von 120,00 EUR angesetzt.

Abb. 28 Zukünftige Parkgebührenstruktur

Die zeitlichen Begrenzungen orientieren sich an den bislang geltenden Re-
gelungen, werden aber für alle Quartiere vereinheitlicht. Dabei können je
nach Nutzungen Wohnquartiere und Geschäftsbereiche unterschiedliche
Regelungen aufweisen. Die Bewirtschaftungszeiträume werden durch Be-
schilderung und an Parkscheinautomaten klar kommuniziert. Allgemeine soll
gelten:

- Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr
- Samstag von 8:00 bis 14:00 Uhr
- Außerhalb dieser Zeiträume ist das Parken kostenfrei.
- In Bewohnerparkbereichen ist das Parken ausschließlich für Anwoh-

nende mit Berechtigung gültig.

Ergänzung:
Mit dem Ratsbeschluss vom 30. Juni 2025 wurde folgende Ergänzung be-
schlossen:
Die Regelung der Parkraumgebühren für Mischparkbereiche wird dahinge-
hend angepasst, dass ein Jahresticket zu einem Preis von 600 EUR für In-
nenstadtquartiere und zu einem Preis von 500 EUR für innenstadtnahe
Quartiere angeboten wird (vgl. Abb. 25). Die Gebühren für ein Monatsticket
betragen 80 EUR für Innenstadt Quartiere bzw., 60 EUR für Innenstadtnahe
Quartiere.

6.3 Zeitplan und Prognose

Die Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung für Bewohner- und Mischpar-
ken in allen Quartieren soll in den nächsten Jahren mit unterschiedlichen
Prioritäten umgesetzt werden, um finanzielle Mittel und Personalaufwand
sinnvoll kalkulieren und einsetzen zu können. Folgende Zeitschiene zur Um-
setzung der Parkraumbewirtschaftung wird von der Stadt Hildesheim ange-
setzt.

- 2026/ 2027, Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung in den Quartie-
ren Innenstadt; Oststadt, Neustadt und Oststadt Süd
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- 2027/ 2028, Umsetzung in den Quartieren Domviertel, Insel und Ost-
stadt Nord

- 2028/ 2029, Umsetzung in den Quartieren Michaelisviertel, Güterbahn-
hof, und Innenstadt Nord

- 2029/ 2030, Umsetzung in den Quartieren Moritzberg und Weinberg-
viertel

Nach Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung in den oben genannten
Quartieren soll ab 2030 eine Gesamtevaluation erfolgen. Dabei soll die
Wirksamkeit der Bewirtschaftung, die Wirtschaftlichkeit sowie die verkehr-
lichen Auswirkungen auf die Nachbarquartiere erfasst und bewertet wer-
den.

Prognose der finanziellen Auswirkungen
Die finanziellen Auswirkungen des Parkraumkonzeptes variieren je nach
Quartier durch den unterschiedlichen Anteil an Misch- und Bewohnerpark-
bereichen. Zur Umsetzung sind nach Berechnungen der Stadt Hildesheim
etwa 650 neue Schilder und etwa 100 Parkscheinautomaten erforderlich.
Insgesamt entstehen dadurch Investitionskosten von etwa 1.200.000 EUR,
die über einen Zeitraum von 13 Jahren abgeschrieben werden, sowie Be-
triebskosten von etwa 144.000 EUR pro Jahr für die Wartung und Instand-
setzung.

Ergänzung:
Mit dem Ratsbeschluss vom 30. Juni 2025 wurde folgende Ergänzung be-
schlossen:
Die Parkraumbewirtschaftung erfolgt vorrangig digital. Die Zahlung ist in
der Regel per App und EC-Karte möglich. Parkscheinautomaten werden
überall, aber nur in begrenzter möglichst geringer Zahl zur Sicherstellung
der Teilhabe aufgestellt. Eine Barzahlung ist ausschließlich in ausgewählten
Bereichen vorgesehen. Über den Stand der Umsetzung sowie die finanziel-
len Auswirkungen wird dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und
Mobilität jährlich berichtet.

Das Kontrollpersonal muss aufgestockt werden, dazu wurde seitens der
Stadt Hildesheim eine Personalbemessung entsprechend Anzahl der bewirt-
schafteten Stellplätze durchgeführt. Es wird ein ausgewogener Personal-
schlüssel von 0,5 pro 100 Parkstände angewendet. Quartiere, wie die In-
nenstadt, benötigen nach dem Schlüssel kein weiteres Personal. Ein ähnli-
ches Kontrollniveau soll beibehalten werden und auf die Quartiere übertra-
gen werden. Für die Umsetzung des gesamten Konzeptes werden, verteilt
auf die nächsten 5 Jahre, 27 neue Personen beim Stadtordnungsdienst be-
nötigt. Die zusätzlichen Personalkosten belaufen sich voraussichtlich auf
etwa 2 bis 2,5 Mio. EUR pro Jahr (vgl. Abb. 29). Darüber hinaus wird eine
zusätzliche Person für die Leerung der Automaten benötigt, die mit etwa
65.000 Euro pro Jahr angesetzt wird. Ausgaben für die Erstellung des Kon-
zeptes und Verwaltungsaufwand im Hintergrund bei FB 61 und FB 66 wur-
den nicht berücksichtigt.
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Abb. 29 Personalbedarf und -kosten

Einnahmen werden aus Handyparken, Parkscheinautomaten, Bewohnerpar-
ken und der Erhöhung der Gebühren (Mischparken) generiert. Das Bewoh-
nerparken wird nach Umsetzung des Konzeptes Einnahmen von etwa
200.000 - 300.000 EUR pro Jahr generieren. Das Handyparken ist ein sehr
stark wachsender Markt, Parkscheinautomaten generieren aktuell noch die
meisten Einnahmen. Zusammen sind Einnahmen in Höhe von etwa 2,8 bis
3,2 Mio. EUR kalkuliert. Die Erhöhung der Parkgebühren (Mischbereiche)
würde etwa 1 Mio. Euro Mehreinnahmen generieren. Einnahmen aus Park-
verstößen wurden nicht berücksichtigt (vgl. Abb. 30).

Insgesamt wird für die Stadt Hildesheim nach Umsetzung ein positiver Saldo
zwischen 1 – 1,5 Mio. Euro erwartet. Die Auswertung soll jährlich evaluiert
werden.
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Abb. 30 Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung
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7 Zusammenfassung

Mit dem Parkraumkonzept Hildesheim wurde die aktuelle Parkplatzsituation
untersucht, das Nutzungsverhalten analysiert und daraus Maßnahmen zur
Optimierung der Bewirtschaftung und zum Bewohnerparken entwickelt. Die
Erhebung der aktuellen Parkraumnutzung erfolgte durch eine detaillierte Be-
standserfassung sowie eine Parkraumerhebung, die als Grundlage für wei-
tere Analysen diente.

Unterschiedliche Nutzergruppen konkurrieren um begrenzte Flächen. Be-
schäftigte, Bewohnende, Kundinnen und Kunden sowie Beuchende nutzen
dieselben Parkstände mit unterschiedlichen Anforderungen. Der Fußverkehr
wird durch z. T. regelwidriges Gehwegparken eingeschränkt. Parksuchver-
kehr verursacht zusätzliche Belastungen im Straßenraum. Falschparker ver-
schärfen den Parkdruck und verringern die Verfügbarkeit regulärer Stell-
plätze.

Alle Parkflächen wurden systematisch erfasst und in öffentliche, öffentlich
zugängliche und private Parkplätze unterteilt. Private Stellplätze wie Innen-
höfe wurden nicht berücksichtigt. Die Bestandsaufnahme umfasste eine de-
taillierte Dokumentation der Straßenraumsituation, der Beschilderung und
der vorhandenen Bewirtschaftungsformen. Alle erhobenen Daten wurden
georeferenziert und in einer Datenbank gespeichert.

Die Parkraumauslastung und Parkdauer wurden über mehrere Tage erfasst.
Die Analyse zeigt signifikante Unterschiede zwischen den Quartieren. In-
nenstadtnah sind Parkstände stärker ausgelastet als in peripheren Berei-
chen. In Wohngebieten dominiert Bewohnerparken, während in Geschäfts-
bereichen hohe Fluktuationen auftreten. Langzeitparken durch Beschäftigte
reduziert die Verfügbarkeit für Kundinnen und Kunden sowie für Besu-
chende. Kurzzeitparkzonen in Einkaufsbereichen gewährleisten einen höhe-
ren Stellplatzumschlag.

Die Strategieempfehlung sieht eine flächendeckende finanzielle Bewirt-
schaftung der Parkstände vor. Parkscheine und Bewohnerparkausweise re-
gulieren die Nutzung. Gebühren werden an den Standort, die Nachfrage und
die Parkdauer angepasst. In hoch frequentierten Bereichen werden Gebüh-
ren erhöht, um Stellplätze für Kurzzeitparken freizuhalten. Langzeitparken
wird in sensiblen Bereichen durch eine Begrenzung der Parkdauer reduziert.
Pendelnde, die außerhalb von Hildesheim wohnen, werden durch günstigere
Tarife auf Parkhäuser oder periphere Parkflächen gelenkt. Reines Bewoh-
nerparken wird durch klare Abgrenzung von Mischparken gesichert.

Die Umsetzung erfordert die Installation zusätzlicher Parkscheinautomaten
und eine neue Beschilderung. Die Kontrolle bewirtschafteter Parkstände er-
fordert eine personelle Aufstockung beim Kontrollpersonal. Anschaffungs-
und Wartungskosten für Parkscheinautomaten und Beschilderungen sowie
der Personalaufwand wurden von der Stadt Hildesheim kalkuliert. Einnah-
men entstehen durch Handyparken, Parkscheinautomaten, Bewohnerpar-
ken und die generelle Erhöhung der Gebühren für Mischparken.
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